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Zur eigenen, teilweisen Verifizierung der wichtigsten erhobenen Beschuldigungen an das Bun-

desgericht und an die Bundesversammlung folgen nachstehend die wichtigsten Auszüge aus den 
Geschäftsberichten des Bundesgerichtes über den Bereich Schuldbetreibung und Konkurs. 

 
• Im Geschäftsbericht 1905 wird die Vornahme von Inspektionen bei den kantonalen Auf-

sichtsbehörden und den Betreibungs- und Konkursämtern beschlossen. 
• Gemäss Bericht der Kommission des Nationalrates über die Geschäftsführung des Bundes-

rates und des Bundesgerichtes im Jahre 1905 unterstützt dieser die Vornahme von Inspekti-
onen bei den kantonalen Aufsichtsbehörden. 

• Im Geschäftsbericht 1950 wird behauptet, dass die Berichterstattung der kantonalen Auf-
sichtskommissionen im Allgemeinen zu keinen Bemerkungen Anlass gebe. Zu bemerken ist, 
das kann in der nächsten Eingabe an die Bundesversammlung nachgelesen werden, dass 
die Berichte der kantonalen Aufsichtskommissionen zur überwiegenden Mehrheit erst eintref-
fen, wenn der Geschäftsbericht des Bundesgerichtes bereits veröffentlicht ist. Im Weiteren 
wurden diese teilweise bis heute gar nicht abgeliefert. Dabei handelt es sich nicht um Einzel-
fälle. 

• Im Geschäftsbericht 1964 wird im Gegensatz zum Jahre 1905 behauptet, dass das Bundes-
gericht gar nicht befugt sei, bei den kantonalen Aufsichtsbehörden und den Betreibungs- und 
Konkursämtern Inspektionen vor Ort durchzuführen. 

• Ab dem Geschäftsbericht 1983 findet man keine Hinweise mehr über die Aufsichtstätigkeiten 
im Bereich Schuldbetreibung und Konkurs. 

 
Die Verifizierung der übrigen Beschuldigungen kann selbstverständlich jederzeit vollzogen wer-

den, doch diese ist arbeitsintensiv, ist es doch erforderlich, sämtliche Geschäftsberichte des Bun-
desgerichtes zu konsultieren. Die Geschäftsberichte bis und mit dem Amtsjahr 1927 können im 
Amtsblatt auf dem Internet unter http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch – Listensuche nach 
Thema – Bundesblatt – Berichte nachgelesen werden. Alle übrigen sind in einer Bibliothek zu kon-
sultieren. Ab dem Jahre 2001 sind sie wiederum in elektronischer Form auf der Homepage des 
Bundesgerichtes unter Publikationen zu finden.  

 
 
 
 
 
 

 

http://www.brunner-architekt.ch
http://www.bger.ch/index/federal/federal-inherit-template/federal-publikationen/federal-pub-geschaeftsbericht.htm
http://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/showHierarchyContent.do
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#ST# Bericht
des

schweizerischen Bundesgerichts an die Bundesversammlung
über seine Geschäftsführung im Jahre 1905.

(Vom 2. März 1906.)

Herr Präsident!
Hochgeehrte Herren !

Wir haben die Ehre, Ihnen nach Vorschrift des Art. 47
des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechts-
pflege den Bericht über unsere Geschäftsführung im Jahre 1905'
zu erstatten.

A. Allgemeiner Teil;

Das Jahr 1905 war für das Bundesgericht ein Jahr der
Trauer. Schlag auf Schlag verlor das Gericht drei seiner hervor-
ragendsten Mitglieder, die Herren Bundesrichter R o 11 (am 4. Juni),
S t a m m (am 5. August) und L i enha rd (am 10 September),
den zweitgenannten plötzlich, die beiden ändern nach langer
Krankheit. Die aufeinander folgenden drei Beerdigungen, an-
läßlich deren die eidgenössischen und die kantonalen Behörden
dem Bundesgerichte ihr und der ganzen Eidgenossenschaft Beileid
ausdrückten, warfen einen düstern Schatten auf die zweite Hälfte
des Jahres.
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Das Begehren um E n t l a s s u n g aus dem S c h w e i z e r -
b ü r g e r r e c h t wurde gutgeheißen, resp. die Einsprache der
Heimatgemeinde abgewiesen.

Ad 6. Der seit 1899 hängende Streit zwischen der Got t -
h a r d b a h n (ursprünglich 5 Bahnen) und dem B u n d e s r a t e
betreffend Einlagen in den Erneuerungsfonds wurde durch Ver-
gleich erledigt.

Ad 7. Die beiden R e v i s i o n s b e g e h r e n wurden ab-
gewiesen.

Ad 8. Von den 3 Streitigkeiten zwischen den Bundes-
b a h n e n und K a n t o n e n , Steuerpflicht betreffend, wurde eine
gutgeheißen, 2 sind noch pendent.

IT. Oberaufsicht über das Schuldbetreibungs- und
Konkurswesen.

Unterm 7. Februar 1905 hat die Schuldbetreibungs- und
Konkurskammer grundsätzlich die Vornahme von I n s p e k t i o n e n
bei den kantonalen Aufsichtsbehörden und den Betreibungs- und
Konkursämtern beschlossen. Solche sind dann im Laufe des Be-
richtsjahres in einer größern Zahl von Kantonen, namentlich der
romanischen Schweiz, jeweils durch ein Mitglied der Kammer
mit einem Sekretär vorgenommen worden und zwar in der
Weise, daß sie sich auf die obere Aufsichtsbehörde des betreffen-
den Kantons und einzelne ihr unterstellte erstinstanzliche Auf-
sichtsbehörden und Ämter erstreckten.

Was die Tätigkeit der A u f s i c h t s b e h ö r d e n betrifft, so-
ergaben die bisherigen Erhebungen zunächst, daß den Anforde-
rungen des Art. 14 Seh K G nicht überall gehörig nachgelebt
wird. In einzelnen Kantonen werden die gesetzlich vorgeschrie-
benen periodischen Inspektionen nur oberflächlich ausgeführt und
besitzen sie also mangels Ausübung einer effektiven Kontrolle
keinen praktischen Wert. In einem Kanton hat man es bisher,
wie es scheint, an der Vornahme von Inspektionen gänzlich
fehlen lassen; in einem ändern erstrecken sie sich im wesent-
lichen nur auf das Kassawesen der Ämter, nicht auf deren
Geschäftsführung überhaupt. Sodann gibt auch das Beschwerde-
wesen (Art. 17 u. 18), namentlich bei den erstinstanzlichen
Aufsichtsbehörden, da und dort Anlaß zu Aussetzungen, sei es
wegen ungehöriger Verschleppung in der Erledigung der Be-
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schwerden, sei es, weil das angewendete Verfahren zu wenig
Garantien für eine sachgemäße, die Interessen aller Beteiligten
wahrende Beurteilung bietet, sei es endlich, weil die Protokoll-
führung und die Ordnung in den Akten zu wünschen übrig-
läßt. All dem gegenüber ist anderseits zu bemerken, daß in
einer großen Zahl von Kantonen die Aufsichtsbehörden ihre Ob-
liegenheiten sowohl als Aufsichtsbehörden im engern Sinne wie
als Beschwerdeinstanzen befriedigend und mehrfach vorzüglich
erfüllen.

In Bezug auf die Inspektionen der B e t r e i b u n g s- und
K o n k u r s ä m t e r glaubte die Kammer ihre Aufmerksamkeit in.
erster Linie dem Konkurswesen zuwenden zu sollen, davon aus-
gehend, daß man hier von einer richtigen und gleichmäßigen
Anwendung des Gesetzes noch am weitesten entfernt ist. In.
der Tat haben sich denn auch bei einer Anzahl der inspizierten-
Ämter eigentliche Mißstände gezeigt: So wurden vielfach uner-
ledigte Konkursliquidationen angetroffen, die bis auf über'
fünf Jahre, ja bisweilen solche, die bis auf zehn Jahre
zurückreichen und zwar ohne daß sich solche Verzögerungen
durch hinreichende Gründe rechtfertigen ließen. Ein Amt hatte
in einem Konkurse den Masseerlös, der bereits im Jahre 1902
vollständig eingegangen war, noch zur Zeit der Inspektion
(Oktober 1905) nicht zur Verteilung gebracht. Nachdem ferner
die Kammer in einem Kanton mit zahlreichen solchen unerledigten
Konkursen deren beschleunigten Abschluß verlangt hatte, zeigte
sich bei zwei Ämtern, daß die erzielten Masseerlöse nicht mehr
vorhanden waren. Sodann ist das Verfahren manchmal ein
völlig gesetzwidriges, wofür etwa folgende Beispiele dienen mögen:
Einzelne Ämter sehen dann und wann davon ab, die zweite
Gläubigerversammlung einzuberufen und üben die diesem Organe
zukommenden wichtigen Kompetenzen selbst aus ; oder sie nehmen
wenigstens — was ziemlich häufig angetroffen wurde — unter
Verletzung von Art. 243 Seh K G die Verwertung der ge-
samten Masse schon vor Abhaltung jener Versammlung nach
eigenem Gutdünken vor. Ziemlich häufig ist es auch, daß trotz
eines ganz erheblichen Massebestandes das summarische, statt des
größere Garantien bietenden ordentlichen Verfahrens eingeschlagen
wird. Ein Amt ließ gesetzwidrigerweise die Faustpfänder außer-
halb des Konkursverfahrens durch den betreffenden Faustpfand-
gläubiger selbst verwerten. In vielen Fällen wird die Inventar-
aufnahme erheblich verzögert. Mehrfach trafen wir große Un-
ordnung in den Konkursakten und eine ganz ungenügende
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Protokollierung der einzelnen Konkursvorgänge. Auch im Kassen-
und Rechnungswesen herrsehen da und dort unbefriedigende Zu-
stände ; bei einem Amte war ersichtlich, daß der Konkursbeamte
Depotzinse aus Verwertungseingängen nicht zur Verteilung brachte,
sondern für sich zurückbehielt. — Und wenn sodann auch im
ganzen und großen die Amtsführung der Konkursämter als eine
korrekte und bei mehreren als eine vorzügliche bezeichnet werden
darf, so sind doch ziemlich allgemein kleinere Ungesetzlichkeiten
zu konstatieren (Überschreitungen gesetzlich innezuhaltender Fristen,
in Einzelpunkten unvollständige Verurkundungen, Unterlassung
oder unvollständige oder sonst unrichtige Ausführung bestimmter

'Vorkehren untergeordneter Natur etc.) und zeigten sich Ver-
schiedenheiten von Kanton zu Kanton in der Auffassung und
Handhabung gesetzlicher Vorschriften. Wenn einmal die Kammer
ihre Inspektionen in konkursrechtlicher Beziehung auf das Gebiet
der ganzen Schweiz ausgedehnt haben wird, dürfte es an der
2eit sein, die gewonnenen Erfahrungen in umfassender Weise
(etwa durch Erlaß einer Verordnung) zu verwerten. Bis anhin
hat sie jeweils der betreffenden Aufsichtsbehörde einen substan-
.zierten Bericht über das Ergebnis der im Kanton vorgenommenen
.•Inspektion zukommen lassen.

Die Gesamtzahl der im Berichtsjahre anhängigen Rekurse
betrug 225 ; davon waren aus dem Vorjahr übernommen 8, im
Laufe des Jahres eingegangen 217. Erledigt wurden 219, s»
dass auf das Jahr 1906 übertragen wurden 6 Fälle.

Von den erledigten Beschwerden bezogen sich:
2 auf die Pflichten der Betreibungs- und Konkursbeamten;
1 „ Amtskaution ;

14 '.n Rechts ver Weigerung oder Rechtsverzögerung;
6 v Zustellung der Betreibungsurkunden ;
2 „ die Art der Betreibung;
2 „ Betreibung gegen Erbschaften;
1 „ Betreibung auf Sicherstellung;
2 „ Zahlungsbefehl ;
1 „ Betreibungsfähigkeit ;
2 „ Rechtsvorschlag ;
5 „ Rechtsöffnung ;
5 „ Nichtigkeit bezw. Einstellung der Betreibung;
4 „ Sistierung der Betreibung;
l „ Wechselbetreibung ;

48 Übertrag.
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#ST# Bericht
der

Kommission des Nationalrates
über

die Geschäftsführung des Bundesrates
und des Bundesgerichtes

im Jahre 1905.

(Vom 26. Mai 1906.)

Herr Präsident, Herren Nationalräte !

Wir beehren uns, in nachfolgendem Ihnen die Bemerkungen
zu unterbreiten, zu welchen die Prüfung der Geschäftsführung
des Bundesrates und des Bundesgerichtes im Jahre 1905 uns
Veranlassung gibt.

Bundesblatt. 58. Jahrg. Bd. III. 48
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IV. Oberaufsicht über das Schuldltetreibungs- und
Koukurswesen.

Die Sclmldbetreibungs- und Konkurskammer hat im Lauto,
des Berichtsjahres in einer grössern Zahl von Kantonen bei den
Aufsichtsbehörden über das Schuldbetreibungs- und Konkurs-
wesen und bei den Konkursämtern Inspektionen vorgenommen.
Es ist im Nationalrate seinerzeit bei Anlass der Behandlung
der Nachtragskredite pro 1905 die Ausgabe für solche Inspek-
tionen kritisiert worden, da eine solche Kontrolle im Gesetze
gar nicht begründet sei.

Das Bundesgericht spricht sich nun in einem einlässlichen
Berichte an das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement
über diese Frage folgendermassen aus :

„Die gesetzliche Kompetenz zur Vornahme der Inspektionen
wird auf Art. 15 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes
gestützt. Durch das Übertragungsgesetz vom 28. Juni 1895 ist
das Bundesgericht als Oberaufsichtsbehördc im gesamten Zwangs-
vollstreckungswesen gemäss Art. 15 des Schuldbetreibungs-
und Konkursgesetzes an Stelle des Bundesrates eingesetzt wor-
den und hat für gleichmässige Anwendung des Gesetzes zu
sorgen. Dieses allgemeine Oberaufsichtsreeht schliesst die Kom-
petenz in sich zu jeder Massnahme, welche die richtige Durch-
führung des Gesetzes auf dem Verwaltungswege zum Zwecke,
hat. Voraussetzung jeder richtigen Verwaltungsmassnahme ist
aber die genaue Kenntnis der Vorgänge in dem zu ordnenden
Verwaltungszweige. Weder durch die Geschäftsberichte der
Aufsichtsbehörden noch durch die einzelnen Rekursfällc erlangt
das Bundesgericht die erforderliche Detailkenntnis des Ganges
der Verwaltung in den einzelnen Kantonen. Diese genaue Do-
tailkenntnis kann man sich nur verschaffen durch eine Einsicht-
nahme bei den einzelnen Amtsstellen, welche mit der Durch-
führung des Gesetzes betraut sind.

„Die kantonale Organisation der Betrcibungsbehörden und
ihre hierarchische Gliederung bleibt unberührt und die Bun-
desaufsichtsbehörde beansprucht namentlich keine direkte Be-
fehlsgewalt gegenüber den untern kantonalen Amtsstellen. Da-
gegen haben die obern kantonalen Aufsichtsbehörden den Be-
merkungen und allfälligen Weisungen, zu denen die Oberauf-
sichtsbehörde, gestützt auf das Ergebnis ihrer Inspektionen, sich
veranlasst sieht, durch der Sachlage entsprechende Massnahmen
Rücksicht zu tragen.
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„Auch der Bundesrat, als frühere eidgenössische Aufsichts-
iiistanz, hat an der gesetzlichen Zulässigkeit der in Frage ste-
henden Inspektionen nicht gezweifelt, denn in einer Reihe von
Geschäftsberichten (pro 1892, S. 349, pro 1893, S. 622, pro
1894, S. 458) wird die Nichtvornahme solcher mit Zeitmangel
gerechtfertigt. Wenn das Bundesgericht bisher ebenfalls keine
Inspektionen vorgenommen hatte, so lag der Grund darin, dass
die Mitglieder dieser Kammer durch ihre richterliche Tätigkeit
in derselben und daneben in den ändern Abteilungen des Ge-
richtshofes zu sehr in Unspruch genommen waren."

Die Geschäftsprüfungskommission schliesst sich mit bezug
auf die Kompetenz zur Vornahme solcher Inspektionen den
Ausführungen des Bundesgerichtes an. Sie hat sich erlaubt,
von den einzelnen Inspektionsberichten Einsicht zu nehmen und
kann nur konstatieren, dass diese Inspektionen sich geradezu
als sehr zweckmässig und notwendig erweisen. Nur durch
diese Inspektionen erlangt das Bundesgericht von vorhandenen
Missständen und irrtümlicher Auffassung und Anwendung ge-
setzlicher Vorschriften zuverlässige Kenntnis und stärkt auch
bei den kantonalen Betreibungs- und Aufsichtsbehörden das Be-
streben nach richtiger Erfüllung der Amtspflicht und das Ver-
antwortlichkeitsgefühl. Wir verweisen in dieser Beziehung auf
den Bericht des Bundesgerichtes selbst. Zur mehreren Beruhi-
gung können wir jedoch mitteilen, dass bei der grossen Mehr-
zahl der Kantone, in denen bis jetzt die Inspektionen bei den
Aufsichtsbehörden und Konkursämtern stattgefunden haben,
zum Teil ganz wenige, untergeordnete Aussetzungen zu machen
waren, zum Teil ' haben dieselben gar keine Veranlassung zu
Bemerkungen gegeben.
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